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Chronique générale

Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-maladie

Eine Standesinitiative des Kantons Genf, die einen Maximalbetrag für die Reserven der
Krankenversicherer gefordert hatte und der die Kommissionen 2010 Folge gegeben
hatte, wurde nach zweimaliger Fristverlängerung im Frühjahr 2015 vom Nationalrat
abgeschrieben, da ihr Anliegen durch das neue Gesetz zur Aufsicht über die soziale
Krankenversicherung erfüllt worden war. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.02.2010
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer gab einer Standesinitiative des Kantons Genf mit 85 zu 66 Stimmen
Folge. Die Initiative verlangt eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes, damit
künftig die Reserven für jeden Kanton, in welchem die Versicherer die obligatorische
Krankenversicherung betreiben, separat gebildet werden. Die Kommission des
Nationalrates hatte mit 10 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen beantragt, der Initiative
keine Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit betonte jedoch, dass die Ablehnung
der Standesinitiative nicht bedeute, dass die Kommissionsmehrheit im Bereich der
Reservebildung keinen Handlungsbedarf sehe. Eine Motion der Kommission des
Nationalrates (Mo. 10.3887) zielte in eine ähnliche Richtung wie die oben erwähnte
Standesinitiative und wurde von der grossen Kammer ebenfalls angenommen. Sie
beauftragte den Bundesrat bezüglich der Reservepolitik der Krankenversicherer
zeitgerecht eine Gesetzesrevision vorzulegen, mit der Zielsetzung, dass überhöhte
Reserven in einem Kanton abgebaut werden, dass ein Modus und Zeitplan für die
Anpassung der kalkulatorischen kantonalen Reservequoten geschaffen wird, und dass
verhindert wird, dass die Krankenversicherer willkürlich Reserven auf die Kantone
verteilen und die Transparenz erhöht wird. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.09.2010
LUZIUS MEYER

Der Nationalrat schloss sich in der Sommersession diskussionslos dem Urteil des
Ständerats aus dem Jahr 2010 an, einer Standesinitiative des Kantons Genf aus dem
Jahr 2009 zur Staffelung des Reserveausgleichs der Krankenversicherer keine Folge zu
geben. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.09.2010
FLAVIA CARONI

Ein wegweisendes Urteil zur Rückzahlung von Krankenkassenreserven fällte ein Genfer
Gericht im Mai 2011. Die Krankenkassen Assura und Supra hatten zuvor angekündigt,
ihre vor allem in den Westschweizer Kantonen geäufneten Reserven
gesamtschweizerisch verteilen zu wollen. Dagegen hatte der Schweizerische Verband
der Versicherten (ASSUAS) eine Strafanzeige wegen Veruntreuung eingereicht, nachdem
die Kantone Genf, Waadt und Neuenburg die Umverteilung kritisiert hatten. Das Genfer
Gericht entschied jedoch, dass das KVG keine rechtliche Grundlage für eine solche
Anzeige biete, da es keine Reserven pro Kanton vorsehe. Pierre-Yves Maillard (VD, sp)
kritisierte diese Entscheidung als Präsident der GDK und verwies darauf, dass eine
solche Umverteilung vielleicht legal, aber moralisch nicht korrekt sei. 
Bereits im Jahr 2009 hatte sich der Kanton Genf mit einer Standesinitiative dafür
eingesetzt, dass Reserven zukünftig für jeden Kanton einzeln gebildet werden. Die
Standesinitiative wurde bisher vom Nationalrat angenommen, die Behandlung im
Ständerat war jedoch noch hängig. 4

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 13.05.2011
ANJA HEIDELBERGER

Der Nationalrat hatte 2010 einer Standesinitiative des Kantons Genf Folge gegeben,
welche eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes verlangt, damit künftig die
Reserven der Versicherer kantonal getrennt gebildet werden. Im Berichtsjahr beschloss
der Ständerat eine Fristverlängerung bis zur Herbstsession 2014. 5

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.09.2012
FLAVIA CARONI
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Eine Standesinitiative des Kantons Genf zur kantonal separaten Reservebildung von
Krankenkassen, der der Nationalrat 2010 Folge gegeben hatte, wurde nach zweimaliger
Fristverlängerung im Frühjahr 2015 vom Ständerat abgeschrieben, da ihr Anliegen durch
das neue Gesetz zur Aufsicht über die soziale Krankenversicherung erfüllt worden war. 6

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.2014
FLAVIA CARONI

Im März 2015 hatte der Kanton Genf eine Standesinitiative eingereicht, in der er die
Errichtung eines Eidgenössischen Fonds für die Krankenversicherungsreserven
forderte. In diesem Fonds sollten die Reserven aller Krankenversicherungen aus allen
Kantonen zentralisiert und von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung verwaltet werden.
Als Begründung führte der Kanton Genf das Nein zur Einheitskassen-Initiative im Jahr
2014 sowie die Diskussion über die zu hohen Prämien in den Kantonen Genf, Waadt und
Zürich an, welche lediglich teilweise rückerstattet werden sollen. In der Wintersession
2015 hatte der Ständerat über den Vorstoss zu befinden. Die SGK-SR beantragte
einstimmig mit drei Enthaltungen, keine Folge zu geben. Ein gemeinsamer Fonds
schaffe für die einzelnen Versicherer einen Anreiz, zu hohe Risiken auf sich zu nehmen
oder zu tiefe Prämien anzusetzen und keine Reserven mehr zu bilden, so die
Begründung, was insgesamt zu einem grossen Systemrisiko führen würde. Der Rat folgte
seiner Kommission ohne Debatte. 7

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.2015
FLAVIA CARONI

Ohne Diskussion folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2016 seiner Kommission
und dem Entscheid des Ständerates aus dem Vorjahr, einer Standesinitiative des
Kantons Genf für einen eidgenössischen Fonds für die Krankenversicherungsreserven
keine Folge zu geben. 8

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 14.09.2016
FLAVIA CARONI

Eine gerechte Verwaltung der KVG-Reserven strebte der Kanton Genf im April 2017 mit
einer Standesinitiative an, die zuvor im Grossen Rat einstimmig angenommen worden
war. Demnach sollte der Anteil Reserven einer versicherten Person bei einem
Krankenkassenwechsel an die neue Krankenkasse überwiesen und zusätzlich zum
gesetzlichen Minimal- auch ein Maximalbetrag bei den Reserven definiert werden. Der
Kanton Genf kritisierte insbesondere, dass bei der Prämienberechnung die Kosten
eines Kantons berücksichtigt würden, bei den Reserven jedoch nicht. Dies erlaube es
den Krankenkassen, „die überschüssigen Reserven gewisser Kantone zum Ausgleich der
fehlenden Reserven in anderen Kantonen zu nutzen.“ Die Debatte zum Anstieg der
Krankenkassenprämien war zu dem Zeitpunkt im Kanton Genf besonders virulent, da
der Kanton schweizweit die zweithöchsten Prämien aufwies (nach Basel-Stadt) und
diese fürs Jahr 2017 erneut um 5.7 Prozent angestiegen waren. Bereits im September
2016 hatte der Genfer Regierungsrat Mauro Poggia erklärt, dass das BAG hätte
überprüfen sollen, ob die Prämien für die Solvenzsicherung der Kassen ausreichen
würden. Stattdessen habe es einen stärkeren Prämienanstieg veranlasst, als von den
Krankenkassen gefordert worden war. Die Genfer seien aber nicht dafür verantwortlich,
dass die Reserven der Krankenkassen geschmolzen sind, da ihre Prämien – zusammen
mit denjenigen von acht anderen Kantonen – zwischen 1996 und 2013 stärker
angestiegen seien als ihre Kosten. Die Standesinitiative sollte somit dazu dienen, diesen
gemäss Poggia ungerechtfertigt grossen Anteil, den die Genfer an die Reservenbildung
zahlen müssen, zukünftig zu reduzieren. 

Die SGK-SR verwies in ihrem Kommissionsbericht auf frühere, ähnliche Vorschläge (z.B.
Mo. 08.3737, Kt.Iv. 09.320, BRG 12.026) sowie auf die unterschiedlichen Logiken von
Prämien und Reserven: Der Sinn von Reserven sei es, die Zahlungsfähigkeit eines
Krankenversicherers insgesamt aufrechtzuerhalten, während die Prämien die kantonal
unterschiedlichen Kosten decken müssten. Zudem bestehe kein persönliches
Deckungskapital, das bei einem Krankenkassenwechsel mitgenommen werden könnte.
Um es zu erstellen, müssten die Krankenkassen eine aufwändige und komplexe
individuelle Kontoführung einrichten. Dieser Systemwechsel würde aber neue Probleme
bezüglich der Risikoselektion schaffen, da insbesondere gute Risiken die Kassen
wechselten. Gemäss SGK-SR reiche die Bemächtigung des BAG aus, Prämien nicht zu
genehmigen, die „unangemessen hoch über den Kosten liegen oder zu übermässigen
Reserven führen“. Folglich lehnte sie die Standesinitiative mit 9 zu 0 Stimmen ab. Diese
Position verdeutlichte Alex Kuprecht (svp, SZ) auch in der Ständeratsdebatte. Liliane
Maury Pasquier (sp, GE) beschrieb jedoch noch einmal die Problematik aus Genfer
Sicht: Es könne nicht sein, dass einige Krankenversicherer mehr als dreimal so hohe
Reserven aufwiesen, als zur Wahrung der finanziellen Sicherheit notwendig wären,
wenn gleichzeitig in einigen Kantonen der Prämienanstieg deutlich grösser sei als der

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Anstieg der Gesundheitskosten. Da sie jedoch nicht an der Kommissionssitzung habe
teilnehmen können und der Vorstoss kaum Unterstützung in der Kommission erfahren
habe, verzichte sie auf einen Antrag auf Folge geben. Die kleine Kammer folgte der
Standesinitiative entsprechend nicht. 9

Im Juli 2018 behandelte die SGK-NR die Standesinitiative des Kantons Genf für eine
gerechte Verwaltung der KVG-Reserven zusammen mit der Standesinitiative des
Kantons Jura, die ein ähnliches Anliegen verfolgte (St. Iv. 17.319). Die Kommission
beantragte mit 16 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), der Initiative keine Folge zu
geben. Bundesrat und Parlament hätten dem Anliegen der Standesinitiative bereits
genügend Rechnung getragen, indem das BAG angehalten sei, die Prämientarife der
Krankenversicherer nicht zu genehmigen, wenn diese zu stark über den Kosten liegen
oder zu Reserven führen würden, erklärte die Kommission. Eine
Kommissionsminderheit Gysi (sp, SG) argumentierte hingegen, dass die zahlreichen
Vorstösse zu diesem Thema auf eine Unzufriedenheit hinwiesen, die durch das
undurchsichtige System mit zu vielen Versicherern entstehe. Dagegen helfe eine
«radikale Verschlankung des Systems», erklärte die Minderheit. 
In der Herbstsession 2018 behandelte die grosse Kammer die beiden Standesinitiativen.
Dabei folgte der Rat der Argumentation der Minderheit nicht, wonach die Initiativen
angenommen werden müssten, damit das Problem angegangen werden könne, und gab
der Standesinitiative des Kantons Genf mit 130 zu 58 Stimmen und derjenigen des
Kantons Jura mit 129 zu 59 Stimmen (bei 1 Enthaltung) keine Folge. 10

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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2) AB NR, 2010, S. 1330 ff.
3) AB NR, 2014, S. 795.
4) 20 Minuten Online, 31.5.11; RTS Online, 31.5.11
5) 09.319: AB SR, 2012, S. 905 f.
6) AB NR, 2015, S. 556; AB SR, 2014, S. 1298
7) AB SR, 2015, S. 1249
8) AB NR, 2016, S. 1356
9) AB SR, 2018, S. 126 f.; Kommissionsbericht der SGK-SR vom 15.1.18; TG, 26.9.15; TG, 27.9.16
10) AB NR, 2018, S. 1571 ff.; Kommissionsbericht SGK-NR vom 5.7.18
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